
Empfangsbestätigung des Job Centers Essen (auzustellen gemäß Schreiben
des Geschäftsführers des Job Centes Essen, Herrn Müller vom 30.09.08)

Folgendes wird von Frau/Herrn _____________________________ eingereicht bzw. vorgetragen:

O Antrag auf persönliches Beratungsgespräch wegen _______________________

O Folgeantrag ab ____________

O Widerspruch gegen den Bescheid vom ______________
O Antrag auf Überprüfung und Nachzahlung

für die Vergangenheit bezüglich des Sachverhalts ____________________________

O Einkommensnachweis für die Zeit von ______________ bis _________________
O Antrag auf Nachzahlung von

O Mietkosten mit Nachweisen O Haushaltsstrom O Heizkosten
O Nachweis über die Erhöhung von

O Miete O Heizkosten
O Antrag auf Mehrbedarf wegen

O Alleinerziehung von Kindern O Schwangerschaft
O kostenaufwendiger Ernährung O Gehbehinderung

O Antrag auf Leistungen wegen

O _____ Bewerbungen
O Fahrtkosten in Höhe von _________________
O Erstausstattung der Wohnung und Haushaltsgeräte
O Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt
O Klassenfahrt

O Antrag auf Zusicherung der Umzugskosten

O Sonstiges ______________________________________________

_______________________ _______________________
Tagesstempel der Behörde Unterschrift des Mitarbeiters

Hinweis zur Rechtslage (Sozialgesetzbuch I)
§ 1 Aufgaben des Sozialgesetzbuchs
(1) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit 
Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen,
– ein menschenwürdiges Dasein zu sichern,
– gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, 

zu schaffen,
– die Familie zu schützen und zu fördern,
– den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und
– besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.
(2) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, daß die zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten 
Aufgaben erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.

§ 2 Soziale Rechte
(1) Der Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben dienen die nachfolgenden sozialen Rechte. Aus ihnen können 
Ansprüche nur insoweit geltend gemacht oder hergeleitet werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch die 
Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im einzelnen bestimmt sind.
(2) Die nachfolgenden sozialen Rechte sind bei der Auslegung der Vorschriften dieses Gesetzbuchs und bei der 
Ausübung von Ermessen zu beachten; dabei ist sicherzustellen, daß die sozialen Rechte möglichst weitgehend 
verwirklicht werden.


